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E.  Bekanntmachungen aufgrund besonderer Rechtsvorschriften 
 

58 Bekanntmachung der Jahresabschlüsse 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 der 
Gemeinde Herzlake 
 
 

Bekanntmachung 
 
Der Rat der Gemeinde Herzlake hat in seiner Sitzung am 12.09.2024 die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2018, 
2019, 2020, 2021 und 2022 beschlossen und dem Gemeindedirektor bzw. der Gemeindedirektorin gemäß § 129 
Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vorbehaltlose Entlastung erteilt. 
 
Gemäß § 129 Abs. 2 und § 156 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes liegen die 
Jahresabschlüsse 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 der Gemeinde Herzlake in der Zeit vom 02.10.2024 bis 
11.10.2024 während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde Herzlake, Zimmer DG 3, Neuer Markt 4, 
49770 Herzlake, öffentlich zur Einsichtnahme aus. 
 
Herzlake, den 25.09.2024 
 

Gemeinde Herzlake 
Schümers 

Gemeindedirektorin 
 

 

59 Bekanntmachung der Jahresabschlüsse 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 der 
Gemeinde Dohren 
 
 

Bekanntmachung 
 
Der Rat der Gemeinde Dohren hat in seiner Sitzung am 19.09.2024 die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2018, 
2019, 2020, 2021 und 2022 beschlossen und dem Gemeindedirektor bzw. der Gemeindedirektorin gemäß § 129 
Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vorbehaltlose Entlastung erteilt. 
 
Gemäß § 129 Abs. 2 und § 156 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes liegen die 
Jahresabschlüsse 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 der Gemeinde Dohren in der Zeit vom 02.10.2024 bis 
11.10.2024 während der Dienststunden im Rathaus der Samtgemeinde Herzlake, Zimmer DG 3, Neuer Markt 4, 
49770 Herzlake, öffentlich zur Einsichtnahme aus. 
 
Herzlake, den 25.09.2024 
 

Gemeinde Dohren 
Schümers 

Gemeindedirektorin 
 


